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Ersthelfer-App soll jetzt nächstes Jahr starten

VON DANIEL KIRCH

SAARBRÜCKEN Das App-basierte Sys-
tem zur Ortung und Alarmierung eh-
renamtlicher Ersthelfer in der Nähe 
medizinischer Notfälle lässt im Saar-
land auf sich warten. Ursprünglich 
war der Start für 2019 vorgesehen. 
Nun zeichnet sich 
ein Start 2021 ab, 
sofern bis dahin 
alle rechtlichen 
und finanziellen 
Fragen gelöst sind. 
„Natürlich sind 
Ersthelfer-Systeme 
zur Unterstützung 
des Rettungsdiens-
tes, gerade wenn 
es um die Rettung 
von Menschenle-
ben geht, sinnvoll 
und zu befürworten“, sagt der Ge-
schäftsführer des Zweckverbandes 
Rettungsdienst und Feuerwehralar-
mierung Saar (ZRF), Bernhard Roth.

Derzeit fehlt es aber nicht nur am 
Geld, sondern auch an einer gesetz-
lichen Grundlage. Letztere soll noch 
in diesem Jahr durch die anstehen-
de Aktualisierung des Saarländischen 
Rettungsdienstgesetzes geschaffen 
werden. Der Entwurf erwähnt erst-

mals die „organisierte Erste Hilfe“, 
unter die auch Ersthelfer-Systeme 
fallen, die den Rettungsdienst ergän-
zen können.

„Der ZRF plant die Rahmenkon-
zeption und den Start des Systems für 
das Jahr 2021, wenn es gelingt, bis da-
hin auch die Gesamtfinanzierung des 
Systems sicherzustellen“, sagt Roth. 
Die große Koalition hatte für 2019 
und 2020 zwar jeweils 125 000 Euro in 
Aussicht gestellt. Doch der ZRF rech-
net mit jährlichen Betriebskosten von 
mindestens 300 000 Euro.

Die Idee hinter dem Projekt ist: Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich zufällig 
ein Arzt, eine Krankenschwester oder 

ein Mitarbeiter ei-
ner Hilfsorganisa-
tion in der Nähe 
eines Notfallorts 
aufhält, ist recht 
groß. Diese ge-
schulten Ersthel-
fer sollen, nach-
dem sie über ihre 
Smartphones 
geortet worden 
sind, in Zukunft 
parallel zum Ret-
tungsdienst von 

der Integrierten Leitstelle (ILS) au-
tomatisch per App mitalarmiert wer-
den. Der Ersthelfer soll dann Erste 
Hilfe leisten, bis der Rettungsdienst 
eintrifft.

Typische Beispiele für Einsatz-
möglichkeiten dieser „mobilen Ret-
ter“ sind ein Herz-Kreislauf-Still-
stand oder eine Bewusstlosigkeit. 
Erfahrungen aus anderen Teilen der 
Republik zeigen, dass ein Ersthelfer 

im Schnitt nach knapp fünf Minu-
ten am Ort des Geschehens ist. Der 
Rettungsdienst im Saarland benötigt 
durchschnittlich etwa zehn Minuten. 
Wobei die per App alarmierten eh-
renamtlichen Helfer nicht auf die 
Hilfsfrist angerechnet werden dür-
fen – das heißt also, der Rettungs-
dienst darf sich nicht mehr Zeit las-
sen, nur weil schon ein Helfer vor Ort 
ist. Er muss weiterhin die gesetzlich 
vorgeschriebene Hilfsfrist von zwölf 
Minuten einhalten. Wegen der of-
fenen Fragen hat der ZRF das Alar-
mierungssystem bisher nicht aus-
geschrieben. Auf dem Markt gibt es 
Systeme, die sich zum Teil stark un-
terscheiden – auch hinsichtlich der 
Frage, welche Leistungen der ZRF 

und seine Leitstelle selbst einbrin-
gen müssten, beispielsweise die Hel-
fer- und Kontaktdatenerfassung, Da-
tenpflege und Nachbereitung.

Ebenfalls zu klären ist noch, wel-
che Qualifikationen die Helfer be-
nötigen, wer das überprüft und wie 
die Helfer geschult und betreut wer-
den. Denn: Wenn der ZRF einen eh-
renamtlichen Helfer alarmiert, haf-
tet er unter Umständen, wenn etwas 
schiefläuft. Er muss also garantieren, 
dass die Helfer qualifiziert sind.

Geschieht ein Unfall und 
ein Sanitäter oder Arzt ist 
zufällig in der Nähe, soll 
ihn eine App alarmieren. 
Noch ist die Finanzierung 
des Projekts nicht geklärt.
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